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Thüringer Bundesratsinitiative zum Versammlungsgesetz in Arbeit: Konsequenzen aus der

rechtsextremistischen Demonstration in Weimar am 20. April 2002

Justizstaatsekretär Arndt Koeppen hat in der heutigen, von der CDU-Fraktion beantragten Aktuellen Stunde im
Thüringer Landtag die Position der Thüringer Landesregierung zum Versammlungsrecht erläutert.

Staatsekretär Koeppen: „Wir brauchen eine Änderung des Versammlungsgesetzes, um absehbaren Gewalttätigkeiten bei
Demonstrationen und provokativen rechtsextremistischen Demonstrationen an besonders sensiblen Tagen und Orten
wirksamer entgegentreten zu können als dies nach der bisherigen Rechtslage möglich ist. Deshalb arbeiten wir an einer
entsprechenden Bundesratsinitiative und bemühen uns darum, mit einer möglichst breiten politischen Zustimmung
zügig ein wirksames Mittel gegen den Missbrauch des Versammlungsrechts zu schaffen. Wer sich den dringend
notwendigen Änderungen des Versammlungsgesetzes verweigert, trägt die Mitverantwortung dafür, wenn wieder am 20.
April oder auch am 9. November – wie bereits von der NPD angekündigt – in Weimar Rechtsextremisten
aufmarschieren!“

info

Mit der Thüringer Bundesratsinitiative soll der Spielraum genutzt werden, den der Gesetzgeber zur Ausgestaltung des
grundgesetzlich geschützten Versammlungsrechts hat. Damit wird es zwar nach wie vor nicht möglich sein, alle
extremistischen Versammlungen zu verbieten. Es soll jedoch möglich werden, mehr extremistische Versammlungen als
bislang zu untersagen, insbesondere solche, die ein erhebliches Gewaltpotential zeigen oder an besonders sensiblen
Orten oder Tagen stattfinden und deshalb eine besondere Provokationswirkung für die Bevölkerung haben. Der
Veranstalter soll verpflichtet werden, bei erkennbarer Gewaltbereitschaft seiner Anhänger mäßigend aufzutreten oder
sich von solchen Anhängern zu distanzieren.
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